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Gegenstand: .Ramsauer Flex-DichWie 122V in Verbindung mlt dem 

Fliesenkleber .Sakret Flexfiiienkleber FFKu 

Verwendungszweck: Abdicht ung im Verbund mit Fliesen- und 

Plattentielilgen 
(Bauregelliste A, Teil 2, Lfd. Nr. 7.10) 

Antragsteller: J. Ranasauer KG 
Etzeugung von Dlchtstoffen 
Samtein 17 

A-4823 Steeg am Hdlstatter See 

Ausstellungsdatum: 03.07.2007 

Gehngsdauer bis: 10,03.2008 

Aufgrund dleses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugni- ist der oben genannte Gegen- 
stand nach den Landesbauordnungen verwendbar, 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche PrUfzeugnis umfasst 5 Seiten und 2 Anlage 
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I 
1 Gese-nd und Vemrendunssberelc h 

1.1 Gegenstand 
Das allgemeine bauaufsichtliche Prof zeugnis gilt fUr das Produkt Ramsauer Flex-DichWie 
1220 als Abdichtung im Verbund mit Riesen- und Plattenbelagen fOr Bauwerkabdichtungen 
entsprechend der in Bauregelliste A, Teil 2, Lfd. Nr, 1 ,I 0 genannten Bwuprodukte. 

1.2 Verwendungsberelch 

Das Produkt Ramsauer Flex-Dichtfolie 7220 darf als Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
PlattenbaHgan unter Einsatz von Ramsauer Flex-Voranstrich 1206 als Grundierung und 
Sakret Flexfl i~kleber FFK als Fliesenkleber venvendet werden. Der Verwendungsbereich 
bezieht sich auf: 

Beanspruchungs klasse At 

Durch Brauch- und Reinlgungswasser stark beanspnichte Wandflächen In Nassräumen wie - z. B. öff 8ntliche Dusctaen. 

2 Anforderunaen an das Bauprodukt 

2.1 Zusamrnen~~ung, Eigwnse haften und Kennwerte 

Bei dem Produkt Ramsauer Flex-Dichtfolie t220 handelt es sich um eine 1-komponentige Po- 
lymerdispersion und es Ist folgender Gruppe der Abdichtungsstoff e zuzuordnen: 

Gemische aus Polymerdispersionen und organischen Zusätzen mit oder ohne mineralische 
FUllstoffe angereichert. Die Erh&rtung erfolgt durch Trocknung. 

2.1.2 Eigenschaften 
Die aus dem Produkt hergestellte Bauwerksabdichtung weist nachfolgende Eigenschaften auf: 

Sie ist fUr den unter 1.2 genannten Vetwendungsbereich ausreichend 

standfest 

haftfest (trockeninass) 

temperatur- und alterungsbesthndlg 

besthndig gegen Kalkwasser 

wasserundurchlässig 

rissilberbrückend 

Das  Produkt erfilllt die Anforderungen der Baustoffktasse B2 „normal entflammbar" nach DIN ' 

4102-1. 

Der Nachweis der Venvendbarkeit wurde nach den PrUfgrundsäken Mr flOsslg zu 
Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeltigen vom April 2002 
Nr. 510W51WO7 vom 03.07.2007 der MPA Braunschweig erbracht. 
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Die Kennwerte der Ausgangsstoffe sowie der angemischten Stoffe ergeben sich aus dem unter 
2.1.2 genannten PrUfbericht. 

2.2. Herstellung, Verpackung, Transgort und hgenang 

22.1 Herstellung 

Das Produkt Ramsauer Fiex-Dlchtfolie 1220 wird werkmäßig hergestellt. 

2.2.2 Verpackung, Trriniport, Lagerung 

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen RechtSbereichen 
@.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten. 
Weiter sind die entsprechenden Herstellerangaben auf die frostfreie Lagerung und die Lager- 
dauer unangebrochener Geblnde t u  beachten. 

2.3 Entwurf und Bemessung 

Die Angaben der Verarbeitungsricht llnle rum Abditungsaufbau unter Venvendung der gepriif- 
ten Produkte fQr den Venivendungsbereich nach 1.2 sind zu beachten. 

Nach Beschichtung dürfen sich Risse im Untergrund nicM mehr als 0,2 mm auhiveien. 

2.4 AusfLihrung 

Der Auftrag des Produktes Ramsauer iIex-Dichtfolle 1220 erfdgt in 2 Schichten. Die Mindest- 
rockenschichtdiike betwgt 0,5 mm. 

Bei der Veorrheitung des Produktes Ramsauer Flex-DicMfolIe 1220 ist die Verarbeitungsricht- 
linie des Herstellers (neuste Fassung) zu beachten . 

3 ~kre~n~mmunnsnachwels 

3.1 Allgemeines 

Gernaß der Bauregelliste A Teil 2 ffd. Nt. 1.1 0 erfolgt der Nachweis der Obereinstimmung des 
Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen PrUfzeugnisses 
durch eine Obereinstimmungserkläning des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen 
ProduMionskontrolle (WPK) und einer PrUfung des Produktes vor Bestatigung der Überein- 
stimmung (Erstprüfung) durch eine hierfür anerkannte Pttifstelle (ÜHP). 
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3.2 Eritprüfung (EP) 

Die Erstprüfung des Produktes kann entiallen, da die Proben fGr die PrUfungen im Rahmen des 
Veiwendloarkeitsnachwelses aus der laufenden Produktion (aus dem Lagerbestand) des Her- 
stellwerkes entnommen wurden. Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so Ist erneut ei- 
ne Erstprüfung vorzunehmen. 

3.3 Werkseigene Produktimkontrolle (WPK) 

Im Hersteliwerk ist g e M ß  DIN 18200 eine werkseigene Prduktionskontrolte (WPK) einzurich 
ten und durchaufQhran. 

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaitet die in der Anlage f angegebenen Prtifungen 
(entsprechend der Tabelle 3 d e r  Prafgrundsätze). Dabei dllrfen die PrUFnrerfe von den ausge- 
wiesenen Kennwerten nach Abschnitt 2.1,3 maximal um die in der Anlage 2 angegebenen To- 
leranten (entsprechend der Tabelle 5 der Prüfgnind@tze) abweichen. 

Während der Produktionszeit hat die Prüfung mindestens einmal Wkhentfich zu erfolgen. Ori- 
entiert sich das Prüfraster an besonderen Produktionsabläufen oder Chargengrößen, so ist da- 
bei sicherzustellen, dass die GleichMßigkeit der Produlttionsnisammensetzung in gleicher 
Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der WPK sind aufzuzeichnen, auszuwerten, 
mindestens fUnf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Prüfstelle vorzulegen. 

Das BauproduM, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem 
Übepeinstimmungszeichen (0- eichen) nach der Übereinstimmungszeichen-verordnung der 
m d e r  gekennzeichnet werden, Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetrun- 
gen nach Abschnitt 3 erflillt sind. 

Folgende Angaben mQssen zus&tzlich auf dem Bauprocfukt, dessen Verpackung oder dem Bei- 
packzettel enthalten sein: 

Produktnahme 

r Herstelldaturn und tlaltbarkeit oder Verfallsdatum 

Verwendungszweck und Beanspruchungsklasse 

4 Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift 

5 RecMsrrrundlaao 

Dieses allgemeine bauaufsichtl'ie Pmfzeugnis wird aufgrund der 95 25a ff der Niedersächsi- 
scbn Bauordnung (N8auO) in der Fassung vom 10.02.2003 (Nds, GVBI. S, 89), geändert 
durch Artikel I des Gesetzes vom 05.11.2004 (Nds. GVBI. S. W )  in Verbindung mit der 
Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 1.1 0 erteilt, 
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6 Rechts behelfs belehrunq 

Gegen dleses allgemeine bauaufsichtliche Prüfieugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus- 
stellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrifilich d e r  zur Niederschrift 
beim Vorstand der Materialprüfanstalt fUr das Bauwesen, Beethovenstiwße52, 
38106 Braunschwelg einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines vom Antragsteller 
Bevollm&chtigten vewumt werden solite, so wijrde dbsen Verschulden dem Antragsteller zu- 
gerechnet werden. 

7 Allgemeine Hinwekq 

7.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüizeugnls ersetzt nicht dle firr die DurchfUhning von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be- 
scheinigungen. 

7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe- 
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

7.3 Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Rege- 
lungen, dem Venuender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen 
PrUfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. 

7.4 Das allgemeine huaufslchtliche Ptüfieugnis darf nur vollstAndig vervielfaitigt werden. Ei- 
ne auszugsweise Vertiffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden PrTifstelle. Tex- 
te und ZeidInungen von Weheschriften dlirfen dem allgemeinen kuaufsichtllchen Prirf- 
reugnis nicht widersprechen. Obersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf- 
zeugnisses mrissen den Hinwels ,Von der Materialprüfmstait for das Bauwesen in Braun- 
schweig nicht gepmfie Übersetzung der deutschen Origina~assung" enthalten. 

Der ~r~f,ste~tenieiter Der Sachbearbeiter 

i.A. 
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Tabelie 3: Umfang der für dle WPK solorderltchon PtIihingen 
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